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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.

Es ist uns eine große Freude, Ihnen heu-
te bereits die vierzigste Ausgabe unse-

rer Kanzleizeitschrift präsentieren zu dürfen. 
 
Das Steuerrecht befindet sich in einem stetigen Wan-
del. Umso wichtiger ist es uns, Sie aktuell, verständ-
lich und praxisnah zu informieren. Aus diesem Grund 
haben wir für Sie wesentliche Neuerungen und inte-
ressante Informationen aus den Bereichen Steuern, 
Recht und Wirtschaft sorgfältig zusammengestellt. 
 
Darüber hinaus möchten wir Ihnen auch Einblicke 
und Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag geben. 
Sollten Sie zu den angesprochenen Themen Fragen 
haben oder eine persönliche Beratung wünschen, 
stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beii der Lektüre
und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Ihr Steuerberater

Christian Walczak
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01
Arbe i tsz im-
mer
eines Ehegatten im
gemeinsamen Einfamilienhaus

Aufwendungen für ein häus-
liches Arbeitszimmer sowie 

die Kosten der Ausstattung sind 
nur dann in vollem Umfang als 
Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abzugsfähig, wenn 
das Arbeitszimmer den Mittel-
punkt der gesamten betriebli-
chen und beruflichen Betätigung 
bildet. Anstelle der tatsächlichen 
Aufwendungen kann eine Jah-
respauschale von 1.260 Euro 
abgezogen werden, die allerdings 
für jeden vollen Kalendermonat, 
in dem die Voraussetzungen nicht 
vorgelegen haben, um ein Zwölf-
tel zu kürzen ist.4

Bildet das Arbeitszimmer nicht 
den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Be-
tätigung, kann für jeden Kalender-
tag, an dem die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit überwiegend 
in der häuslichen Wohnung aus-
geübt und keine außerhalb der 
häuslichen Wohnung belegene 
erste Tätigkeitsstätte aufgesucht 
wird, für die gesamte betriebliche 
und berufliche Betätigung eine 
Tagespauschale von 6 Euro 
(höchstens 1.260 Euro im Jahr) 
abgezogen werden.5

Der Bundesfinanzhof6 hatte in ei-
nem Fall zu prüfen, ob der Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen 
Betätigung eines Selbständigen 
im häuslichen Arbeitszimmer lag. 
Im Streitfall wurden drei einzelne 
Räume (ca. 20 % der gesamten 
Wohnfläche) eines einem Ehe-
paar gemeinsam gehörenden 
Einfamilienhauses ausschließ-
lich für betriebliche Zwecke des 

02
Sonderausga-
benabzug
für Kinderbetreuungskosten 
nur bei Haushaltszugehörigkeit

Kinderbetreuungskosten (z. 
B. für einen Kindergarten)7 

können grundsätzlich als Son-
derausgaben steuerlich geltend 
gemacht werden, sofern die Auf-
wendungen für Dienstleistungen 
zur Betreuung eines zum Haus-
halt des Steuerpflichtigen gehö-
renden Kindes unter 14 Jahren 
angefallen sind, dieser dafür eine 
Rechnung erhalten und sie unbar 
durch Überweisung auf das Kon-
to des Leistungserbringers be-
zahlt hat. Der Sonderausgaben-
abzug beträgt derzeit 80 % der 
entstandenen Betreuungskosten, 
höchstens jedoch 4.800 Euro pro 
Jahr8 und erfolgt neben der  Ge-
währung des Freibetrags für den 
Betreuungs- und Erziehungs- 
oder Ausbildungsbedarf (sog. Be-

03
Private
PKW-Nutzung: Vom Arbeitneh-
mer getragene Stellplatzkosten

Der geldwerte Vorteil aus der 
Überlassung eines betriebli-

chen PKW zur privaten Nutzung 
ist vom Arbeitnehmer entweder 
nach der Fahrtenbuchmethode 
oder pauschal mit 1 % des Brut-
tolistenpreises12 pro Monat zu 
versteuern. Soweit der Arbeitneh-
mer einzelne Kosten für den PKW 
selbst tragen muss, mindern die-
se den geldwerten Vorteil. Das 
gilt allerdings nur, soweit die 
Übernahme von Aufwendungen 
für den PKW durch die 1%-Re-
gelung abgegolten ist. So sind z. 
B. vom Arbeitnehmer übernom-
mene Fähr-, Maut- oder Vignet-
tenkosten für Privatfahrten nicht 
vom geldwerten Vorteil abzuzie-
hen, denn im Fall der Übernah-

Ehemanns genutzt, davon zwei 
Räume durch den Ehemann 
selbst, im dritten Raum erledigte 
die Ehefrau unentgeltlich Büro-
arbeiten für den Selbständigen. 
Der Bundesfinanzhof sah die drei 
Räume insgesamt als ein Arbeits-
zimmer an.

Das Gericht kam zu dem vor-
läufigen Ergebnis, dass unter 
Einbeziehung der Tätigkeit der 
Ehefrau zeitlich der wesentliche 
Anteil der gesamten betrieblichen 
Tätigkeit für den Betrieb im häus-
lichen Arbeitszimmer stattfand. 
Da das Einfamilienhaus dem 
Ehemann zur Hälfte gehörte und 
der betriebliche Anteil nur ca. 20 
% der  gesamten Wohnfläche be-
tragen hat, kam ein Abzug der 
gesamten Arbeitszimmerkosten 
als Betriebsausgaben beim Ehe-
mann in Betracht.

treuungsfreibetrag) von aktuell 
1.464 Euro je Elternteil.9

Bei getrenntlebenden Eltern sind 
nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs10 über den 
Betreuungsfreibetrag hinausge-
hende Kinderbetreuungskosten 
jedoch nur bei dem Elternteil ab-
ziehbar, in dessen Haushalt das 
Kind lebt.

Mit einem aktuellen Urteil hat der 
Bundes-inanzhof11 erneut be-
stätigt, dass die Anknüpfung der 
Abzugsfähigkeit von Kinderbe-
treuungskosten an die Haushalts-
zugehörigkeit nicht verfassungs-
widrig ist. Im Entscheidungsfall 
hatte der Kläger Kinderbetreu-
ungskosten in einer Höhe getra-
gen, die deutlich über dem Be-
treuungsfreibetrag lag; da das 
Kind jedoch im Haushalt der Mut-
ter lebte, kam für den Vater eine 
steuerliche Berücksichtigung 
über den Freibetrag hinaus nicht 
in Betracht.
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04
Kein
Kindergeld für volljähriges En-
kelkind in gesonderter Woh-
nung im selben  Mehrfamilien-
haus

Kindergeld wird für Kinder ge-
zahlt, die ihren Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland, einem anderen EU-
Staat oder  einem Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschafts-
raums haben.16 Nach dem Ein-
kommensteuergesetz erhalten 
deutsche Staatsangehörige für 
ihre Kinder grundsätzlich Kinder-
geld, wenn sie ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben.17

Auch ein Großelternteil kann 
Kindergeld für ein Enkelkind be-
ziehen, wenn er das Kind in sei-
nen Haushalt aufgenommen 
hat.18 Dies ist der Fall, wenn das 
Kind ständig in der gemeinsa-
men Familienwohnung lebt und 

dort versorgt und betreut wird. 
Der Haushalt muss den örtlichen 
Lebensmittelpunkt des Kindes 
bilden.

Das Hessische Finanzgericht19 

hatte kürzlich über einen Fall zu 
entscheiden, in dem eine Groß-
mutter Kindergeld für ihr volljäh-
riges Enkelkind erhielt, das zu-
nächst in einem Zimmer in der 
Wohnung der Großmutter in ei-
nem der Großmutter gehörenden 
Mehrfamilienhaus lebte.

Das Enkelkind zog in eine eigene 
Wohnung im selben Mehrfamili-
enhaus um. Für diese Wohnung 
erhielt die Großmutter über den 
Sozialträger Miete zu fremdübli-
chen Konditionen. Nach Auffas-
sung des Finanzgerichts entfällt 
das Erfordernis der Haushalts-
zugehörigkeit mangels Fortbe-
stehens einer Haushaltsgemein-
schaft.

Im Entscheidungsfall hatte die 
Großmutter den Umzug des En-
kelkindes der Familienkasse 
nicht mitgeteilt. Nach Kenntnis 
der Behörde von den geänder-
ten Wohnverhältnissen wurde 
die Kindergeldfestsetzung daher 
rückwirkend auf den Zeitpunkt 
der Veränderung aufgehoben 
und das überzahlte Kindergeld 
von der Großmutter zurückgefor-
dert.20

05
U n t e r h a l t s -
aufwendun-
gen
als außergewöhnliche Belas-
tung

Unterhalt an unterhaltsbe-
rechtigte Personen kann bis 

zur Höhe des Grundfreibetrags 

(2025: 12.348 Euro) als außer-
gewöhnliche Belastung vom 
Gesamtbetrag der Einkünfte ab-
gezogen werden, wenn für die 
unterstützte Person kein Kinder-
geld (mehr) gezahlt wird. Eigenes 
Einkommen der unterstützten 
Person wird angerechnet, soweit 
es den Betrag von 624 Euro jähr-
lich übersteigt (vgl. § 33a Abs. 1 
EStG).

Seit 2025 ist Voraussetzung für 
die steuerliche Berücksichtigung 
von Geldzahlungen, dass diese 
auf ein Konto des Empfängers 
überwiesen werden;21 die Zah-
lungen müssen durch Überwei-
sungsbelege nachgewiesen 
werden. 

Werden mehrere begünstig-
te Personen in einem Haushalt 
unterstützt, reicht es aus, wenn 
die Überweisungsbelege auf den 
Namen einer dieser Personen 
lauten. 

Ein abweichender Kontoinhaber 
wird nur  akzeptiert, wenn mit der 
Überweisung Verbindlichkeiten 
der unterstützen Person begli-
chen wurden (z. B. bei Mietzah-
lungen direkt an den Vermieter). 
Zahlungen an eine „digitale Geld-
börse“ (über die Mobilfunknum-
mer oder E-Mail-Adresse) wer-
den von der Finanzverwaltung 
nicht akzeptiert.22

06
N u t z u n g s -
recht
als Bemessungsgrundlage
für die Grunderwerbsteuer

Der Kaufvertrag über ein 
Grundstück unterliegt der 

Grunderwerbsteuer. Dabei be-
misst sich die Grunderwerbsteuer 
nicht nach dem Wert des Grund-

me durch den Arbeitgeber würde 
es sich um einen selbständigen 
geldwerten Vorteil handeln.13

Entsprechendes gilt auch für 
einen vom Arbeitgeber in der 
Nähe der Tätigkeitsstätte ange-
mieteten Kfz-Stellplatz. Sofern 
der Arbeitnehmer die Kosten für 
einen Stellplatz oder eine Gara-
ge für den betrieblichen, aber zur 
privaten Nutzung überlassenen 
PKW übernimmt, mindern diese 
deshalb regelmäßig nicht den 
geldwerten Vorteil des Arbeit-
nehmers.14 Parkgebühren, die 
für das Abstellen des Fahrzeugs 
während der Arbeitszeit gezahlt 
werden, sind regelmäßig durch 
die Entfernungspauschale abge-
golten und können deshalb auch 
nicht gesondert als Werbungs-
kosten abgezogen werden.15
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07
Verbilligte
Überlassung einer Wohnung

Bei Vermietung einer Woh-
nung an Angehörige wie z. 

B. Kinder, Eltern oder Geschwis-
ter zu Wohnzwecken ist darauf 
zu achten, dass der Mietvertrag 
dem zwischen Fremden Üblichen 
entspricht und der Vertrag auch 
tatsächlich so vollzogen wird (z. 

stücks, sondern nach dem Wert 
der Gegenleistung. 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG 
gilt als Gegenleistung unter an-
derem der Kaufpreis einschließ-
lich der vom Käufer übernomme-
nen sonstigen Leistungen. Dies 
sind z. B. Kredite, mit denen das 
Grundstück belastet ist und die 
vom Erwerber übernommen wer-
den.

Als sonstige Leistungen sind 
aber auch andere Verpflichtun-
gen des Käufers anzusehen, die 

zwar nicht unmittelbar Kaufpreis 
für das Grundstück im bürgerlich-
rechtlichen Sinne, aber gleich-
wohl Entgelt für den Erwerb des 
Grundstücks darstellen. 

Wie der Bundesfinanzhof23 jetzt 
entschieden hat, gehört auch 
der Wert eines auf dem erwor-
benen Grundstück lastenden 
Wohnrechts oder Nießbrauchs 
zur grunderwerbsteuerlichen Be-
messungsgrundlage, wenn der 
Erwerber die Verpflichtungen 
beim Erwerb übernommen hat.
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Ihre Notizen:

B. durch regelmäßige Mietzah-
lungen und Nebenkostenabrech-
nungen).

Ist dies nicht der Fall, wird das 
Mietverhältnis insgesamt nicht 
anerkannt, insbesondere mit der 
Folge, dass mit der Vermietung 
zusammenhängende Werbungs-
kosten nicht geltend gemacht 
werden können.

Bei einer verbilligten Vermietung 
ist zusätzlich zu beachten, dass 
eine sog. Entgeltlichkeitsgren-
ze einge halten werden muss, 
wenn der Werbungskostenabzug 
in voller Höhe erhalten bleiben 
soll: Diese Grenze  beträgt 66 
% der ortsüblichen Miete (§ 21 
Abs. 2 Satz 2 EStG).

Auch bei Vereinbarung einer Mie-
te von 50 % und mehr, jedoch 
weniger als 66 %, ist eine  volle 
Anerkennung der Werbungskos-
ten möglich, wenn eine positive 
Totalüberschussprognose vor-
liegt.24

Erst wenn die vereinbarte Miete 
weniger als 50 % der Marktmiete 
beträgt, geht das Finanzamt ge-
nerell von einer teilentgeltlichen 
Vermietung aus und kürzt (antei-
lig) die Werbungskosten.

Die ortsübliche Marktmiete um-
fasst die ortsübliche Kaltmiete 
zuzüglich der nach der Betriebs-
kostenverordnung umlagefähi-
gen Kosten (sog. Warmmiete).25

Die Finanzverwaltung nimmt 
eine (anteilige) Kürzung der 
Werbungskosten auch dann vor, 
wenn es aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht mög-
lich ist, die vereinbarte  Miete zu 
erhöhen, um die oben  genannte 
Grenze einzuhalten. Die Entgelt-
lichkeitsgrenze gilt somit regel-
mäßig auch bei Vermietung einer 
Wohnung an Fremde.26

08
Abzug
von Gewerkschaftsbeiträgen 
ab 2026

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
3 EStG können Beiträge zu 

Berufsständen und sonstigen 
Berufsverbänden (z. B. Gewerk-
schaften) als Werbungskosten 
abgezogen werden, wenn diese 
auch die spezifischen beruflichen 
Interessen des Arbeitnehmers 
vertreten.27

Bei Arbeitnehmern wird bereits 
beim Lohnsteuerabzug eine 
Werbungskosten-Pauschale (Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag) von 
1.230 Euro pro Jahr berücksich-
tigt.28 Das bedeutet, dass sich die 
tatsächlichen Werbungskosten 
steuerlich nur auswirken, soweit 
sie in der Summe den Betrag von 
1.230 Euro übersteigen.

Bei Arbeitnehmern, die neben 
den Gewerkschaftsbeiträgen (z. 
B. 1 % des Arbeitslohns) nur ge-
ringe andere Werbungskosten 
geltend machen können, ergab 
sich durch die Beiträge bisher 
regelmäßig keine weitere Steuer-
ersparnis.

Nach einer Gesetzesänderung29 

können ab 2026 Beitragszahlun-
gen an Gewerkschaften zusätz-
lich zum Arbeitnehmer-Pausch-
betrag von 1.230 Euro bzw. dem 
Pauschbetrag von 102 Euro ab-
gezogen werden.30 Insbesondere 
bei Arbeitnehmern, bei denen be-
reits die übrigen Werbungskosten 
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
übersteigen, ergibt sich durch 

Es ist zu empfehlen, betroffene 
Mietverhältnisse regelmäßig zu 
überprüfen und ggf. die Miete 
anzupassen.

diese Gesetzesänderung jedoch 
keine zusätzliche Auswirkung.
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(08) Vgl. im Übrigen § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG.
(09) Siehe § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG.
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